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INFO: Transport von Schußwaffen

Am 01.04.2008 ist das neue Waffenrecht in Kraft getreten. Eine wichtige 
Änderung betrifft den Transport von Waffen. Diese dürfen nur noch in 
einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Dieser Begriff ist 
auslegbar, wir empfehlen deshalb dringend, Futterale und Waffenkoffer 
beim Transport der Waffen mit einem Schloss zu verschließen. 
Anhand der nachstehenden Bilder werden Beispiele gezeigt.
Weitere Informationen zum neuen Waffenrecht unter folgendem Link:
http://www.schuetzenbund.de/aktuelles/details.php?id=2426

Lösungsvorschläge:

Mit Schützengruß
Thomas Glawe Bernd Kohrs
Landesreferent Waffenrecht stv. LV-Referent Waffenrecht
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